
Persönliche Anfrage der Ratsmitglieder  
Boos-Waidosch, Dr. Huck & Dr. Klee 

zur Stadtratssitzung am 6. April 2022 

Aktualisierung RheinUferForum 

Im April 2019 beschloss der Stadtrat mit sehr breiter Mehrheit den Antrag 
„Planungsprozess für das Rheinufer voranbringen“ mit fünf Aufforderungen an die 
Verwaltung. Diese Forderungen waren stark von der Debatte im Ortsbeirat, darunter auch 
Beschluss 0685/2018, bei dem auch von einer „Aktualisierung des Rheinuferforums“ die 
Rede war, geprägt. Inzwischen sind seit dem Stadtratsbeschluss fast drei Jahre 
vergangen. Im November 2019 gab es eine Bürgerbeteiligung für den Uferabschnitt 
zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Kaisertor, die in die Vorlage 0963/2020 mündete, 
die jedoch nur den Bereich von der Brücke bis zur Tiefgarage überplante. Die Antwortfrist 
für eine gleich lautende Anfrage im Ortsbeirat hat die Verwaltung bereits zweimal 
versäumt. 

Wir fragen die Verwaltung:  

1) Bei welchen breit angelegten Beteiligungsprozessen standen die Empfehlungen aus 
dem RheinUferForum zur Aktualisierung an (Punkt 1 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist 
die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen, und mit 
welchem Zeitplan? 

2) Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um das Rheinufer „als Ort der 
Naherholung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu stärken“ und um die 
klimatischen Bedingungen (Entsiegelung?) zu verbessern (Punkt 2 des Stadtratsantrags)? 
Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats 
umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

3) Mit welchen Maßnahmen hat die Verwaltung seit Beschlussfassung die „Belange des 
Fuß- und Radverkehrs am Rheinufer“ berücksichtigt (Punkt 3 des Stadtratsantrags)? 
Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats 
umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

4) Welche „ermessenseinschränkende Vorgaben für die Verwaltung“ sind seit 
Beschlussfassung entwickelt worden (Punkt 4 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die 
Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen, und mit 
welchem Zeitplan? 

5) Welche Überarbeitungen der „Regelung[en] des Andienungsverkehrs, [der] 
Abstellflächen für Schaustellerinnen und Marktbeschicker sowie [der] Vorgaben für den 
Krempelmarkt“ sind seit Beschlussfassung erfolgt (Punkt 5 des Stadtratsantrags)? 
Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats 
umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? Wie ist die Antwort auf Anfrage 0810/2021 in 
diesem Zusammenhang zu verstehen („Eine Änderung dieser Verkehrsbezüge ist […] 
nicht vorgesehen.“)? 

6) Im Sachstandsbericht 0061/2019 schrieb die Verwaltung: „Das Thema der 
gastronomischen Nutzung auf dem Wasser in der Form von Pontons wurde aktuell wieder 



von der Verwaltung aufgegriffen. Die Realisierungsmöglichkeiten werden derzeit geprüft.“ 
Was meint die Verwaltung konkret, und was sind die Ergebnisse der Prüfungen aus dem 
Jahr 2019? Wie ist der aktuelle Stand dieser Empfehlung des RheinUferForums, und wie 
sind die ordnungs- und liegenschaftsrechtlichen Zuständigkeiten für eine solche Nutzung 
festgelegt (siehe Anfrage 0095/2021)? 

7) Im gleichen Sachstandsbericht 0061/2019 gab die Verwaltung bekannt, dass sie „aktuell 
einen Plan zur Optimierung der dortigen Radverkehrsführung“ erstelle, der mit anderen 
Fachstellen noch zu koordinieren sei. Gleichzeitig heißt es in dieser Vorlage, dass aus 
Sicht des Dezernats III „keine Einschränkungen hinsichtlich der seither praktizierten und in 
Planung stehenden Rheinufernutzungen akzeptiert werden können.“ Inwieweit stellte 
diese Haltung von Dezernat III eine Erschwernis für die Koordinierung des besagten 
Radverkehrsplans dar? Hat das Dezernat seine Haltung in Hinblick auf die Forderung des 
Stadtrats nach „ermessenseinschränkenden Vorgaben“ zwischenzeitlich überarbeitet? 
Falls nein, warum nicht? Wann wird der Plan zur Optimierung der Radverkehrsführung im 
Ortsbeirat vorgestellt, und wann wird er umgesetzt? 

8) Laut Antwort auf Anfrage 1417/2020 wurde mit einer Vorlage, die am 22. April 2004 im 
Bauausschuss behandelt wurde (die aber laut Antwort auf Anfrage 1879/2020 keine 
Vorlage der Bauverwaltung war), ein Provisorium eingerichtet, um 121 Stellplätze am 
Rheinufer nachzuweisen, nachdem zuvor die Widmung zugunsten des ruhenden Verkehrs 
im Einklang mit den Empfehlungen des RheinUferForums aufgehoben wurde. Um welche 
Vorlage handelte es sich (bitte um Vorlage, inklusive Beratungsfolge in den Gremien)? 
Warum ist dieses Provisorium bis heute noch nicht abgelöst worden durch die Verlegung 
dieser Stellplätze in die inzwischen fertig gestellte Tiefgarage Rheinufer? Welche 
Planungen bestehen innerhalb der Verwaltung, das Provisorium nach welchem Zeitplan zu 
beenden?  

gez.  

Boos-Waidosch          Dr. Huck         San.-Rat Dr. Klee


